
Stadt Itzehoe Itzehoe, 23.12.2011 
Amt für Bürgerdienste 
 
 
 
 
Anlaufstelle Abt. 532 
 
 

I n f o  -  B l a t t 
 
 
Gewerbeanzeigen § 14 GewO 
 
Jeder Gewerbetreibende unterliegt der Anzeigepflicht nach § 14 Gewerbeordnung (GewO). 
Aus diesem Grund sind Gewerbeanmeldung, -ummeldung und -abmeldung zwingend 
vorgeschrieben. 
 
Erforderliche Unterlagen 

Gewerbeanmeldung und -ummeldung  
 
Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder des Passes mit letzter 
Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes, da in Pässen keine Privatanschrift 
eingetragen ist.  
 
Bei ausländischen Gewerbetreibenden (nicht EU): 
Kopie der für die angemeldete Tätigkeit erforderlichen Aufenthaltsgenehmigung (ab dem 
01.09.2011 "elektronischer Aufenthaltstitel" und ggf. Zusatzblatt) 
 
Bei juristischen Personen: 
- Bei bereits erfolgter Eintragung im Handelsregister Kopie eines unbeglaubigten 

Handelsregisterauszuges. 
-  Bei in Gründung befindlichen Firmen eine Kopie des vom Notar beglaubigten 

Gesellschaftervertrages/Gründungsvertrages (bei einer GmbH & Co. KG wird auch der 
Handelsregistereintrag der Komplementär-GmbH benötigt). 

-  Bei Sitzverlegung den bisherigen Handelsregisterauszug über die Verlegung oder die 
bereits erfolgte Eintragung in das neue Handelsregister als unbeglaubigte Kopie. 
Zusätzlich eine Kopie des vom Notar beglaubigten Gesellschaftervertrages. 

 
Bei ausländischen juristischen Personen: 
Nachweis der Eintragung im Handelsregister und eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
 
Bei Handwerkern oder handwerksähnlichen Betrieben: 
Eintragungsbestätigung der Handwerkskammer 
 
Bei erlaubnispflichtigem Gewerbe: 
Kopie der entsprechenden Erlaubnis bzw. Konzession 

Bei persönlicher Vorsprache genügt die Vorlage der jeweiligen Originale. 

Allgemeinformulierungen bei Gewerbeanmeldungen und -ummeldungen wie Service, 
Dienstleistungen, Handel mit Waren aller Art, Promotion usw. können als Tätigkeit nicht 
berücksichtigt werden. Die Tätigkeit muss genau bezeichnet sein. 

 
 



Gewerbeabmeldung  

Ausgefüllte Abmeldung ohne weitere Anlagen. 

Bei persönlicher Vorsprache genügt die Vorlage des Personalausweises oder des Passes 
mit letzter Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes. Die Beantragung kann nicht 
telefonisch erfolgen. 

Was ist zu bezahlen? 

Gewerbeanmeldung 25,- Euro 

Gewerbeummeldung 25,- Euro 

Gewerbeabmeldung gebührenfrei 

Gewerbeabmeldung bei Verlegung 10,00 Euro 
 


